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Beschlusstitel:
Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16/97 "Gartenstraße" der Stadt Mirow
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung Mirow beschließt den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16/97 „Gartenstraße“ 
der Stadt Mirow bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) einschließlich 
Begründung und beschließt, diesen während der Dienst- und Öffnungszeiten im Amt Mecklenburgische 
Kleinseenplatte öffentlich auszulegen sowie die Behörden, die Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zu beteiligen. 

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

Bemerkungen: 

Begründung:
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16/97 der Stadt Mirow „Gartenstraße“ bestehend aus 
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und der Begründung wird beschlossen.
Entsprechend § 13 Abs. 2 BauGB entfällt die nach § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden schriftlich gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch die 
Verwaltung bzw. einen gemäß § 4b BauGB beauftragten Dritten förmlich beteiligt. 
Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 
die für die Neugestaltung und Entwicklung des Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung informiert und aufgefordert, sich zu äußern.
Der Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Außerdem sind gemäß § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet (www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte“) 
einzustellen.

Vertreter Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum Ö/N gew. anw. ja nein enth. ausg. Zuständigkeit

 
1 Stadtvertretung Mirow 31.08.2021 Ö Entscheidung

Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV

Henry Tesch
Bürgermeister Siegel
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Kartengrundlage: ALKIS Da- 
ten vom 23.11.2020 

2. Änderung  des Bebauungsplans Nr. 16/97
"Gartenstraße"  der Stadt Mirow
Stand:   Entwurf August 2021

Planverfasser: Gudrun Trautmann

Satzung der Stadt Mirow über die 2. Änderung des  Bebauungsplans Nr. 16/97 "Gartenstraße"

Lage des
Änderungsbereichs

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet i. V. m. textlicher § 4 BauNVO

3. Bauweise, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 23 Abs. 3 BauNVOBaugrenze 

Festsetzung Nr. 1.1.1 des wirksamen Bebau-
ungsplans 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl § 16 BauNVO

als Höchstmaß

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die am 

Es gilt die PlanzV vom 18.12.1990, die zuletzt am 14.06.2021 geändert worden ist.

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97

4. Sonstige Planzeichen
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Festsetzung Nr. 1.2.1 des wirksamen Bebau-
ungsplans

§ 23 Abs. 2 BauNVOBaulinie 

§ 23 Abs. 3 BauNVOUmgrenzung von Flächen für besondere An-
lagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes i. V. 
m. textlicher Festsetzung Nr. 1.5 des wirksa-
men Bebauungsplans

Abgrenzung des Maßes der Nutzung inner-
halb eines Baugebietes

§ 16 Abs. 5 BauNVO

Nutzungsschablone

14. Juni 2021 geändert worden ist . 

Firstrichtung § 9 Abs. 4 BauGB
§ 86 Abs. 1 LBauO M-V



 
 
 

Stadt Mirow 
 
 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97  
„Gartenstraße“ 

 
 

Begründung 
 
 

 
Abbildung 1: eigenes Foto 
 
 
 
 
 
 
Stand: Entwurf August 2021  



Stadt Mirow  August 2021 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 

Auftraggeber: 

Stadt Mirow 
Der Bürgermeister 
über Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte 
Rudolf-Breitscheid-Straße 24 
17252 Mirow 
 
 
im Einvernehmen mit dem Vorhabenträger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planverfasser: 

Planungsbüro Trautmann 
Walwanusstraße 26, 17033 Neubrandenburg 
Telefon: 0395 / 5824051 
Fax:  0395 / 5824051 
E-Mail:  info@planungsbuero-trautmann.de 
 

mailto:info@planungsbuero-trautmann.de
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 
2939) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 
ist, 

 
• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

 
 
 
 
2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Planbereich des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ befindet sich zwischen Stre-
litzer Straße (B198), Rudolf-Breitscheid-Straße (L33), Leussower Weg und Gartenstraße am 
Markt im unmittelbaren Ortskern von Mirow. Der Änderungsbereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ hat eine Größe von 0,5 ha. Der Planbereich liegt 
nördlich des Marktplatzes, östliche der Rudolf-Breitscheid-Straße und westlich der Garten-
straße. Er umfasst die Flurstücke 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44/1 und 44/2 der Flur 8 
in der Gemarkung Mirow.  
 
Er wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch ein Wohn- und Geschäftshaus Rudolf-Breitscheid-Straße 12 und 

ein Wohnhaus (Flurstücke 45/2 und 45/3), 
im Osten: durch die Gartenstraße, das Wohngrundstück Rudolf-Breitscheid-

Straße 12 und einen Garten (Flurstücke 37, 43/3, 45/3 und 57), 
(Flurstücke 131/6 und 133/2 Flur 1 sowie 19/3 Flur 2), 

im Süden:   durch den Markt und Wohnbebauung Strelitzer Straße 1  
(Flurstücke 38 und 95) und 

im Westen: durch Rudolf-Breitscheid-Straße (Flurstück 94). 
  
Die Grenze des Änderungsbereichs stimmt im Westen und Osten und teilweise im Süden mit 
der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans Nr. 16/97 überein. Der Geltungsbereich 
der 1. Änderung liegt voll umfänglich innerhalb des Geltungsbereichs der 2. Änderung. 
 
 
 
  



Stadt Mirow  August 2021 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Der Bebauungsplan Nr. 16/97 „Gartenstraße“ ist mit Ablauf des 03.02.2002 wirksam gewor-
den. Er weist allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete und Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung aus. 
Bereits mit der 1. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 16/97 „Gartenstraße“ 
wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass das Mirower Gesundheitshaus in der heuti-
gen Form entstehen konnte. Seit seiner Gründung zeichnet sich durchgängig eine positive 
Entwicklung ab. Mittlerweile sind die räumlichen Möglichkeiten des Gesundheitshauses so 
gut wie ausgeschöpft. Da sich jedoch weitere Ärzte und Therapieeinrichtungen z. B.  Ergo-
therapie ansiedeln möchten, ist eine Erweiterung des Gesundheitshauses von Nöten. Dies 
soll planungsrechtlich mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16/97 „Gartenstraße“ 
gesichert werden. 
Die Stadt Mirow schließt mit dem Vorhabenträger einen städtebaulichen Vertrag zur Über-
nahme der Planungskosten ab. 
 
 
 
2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 16/97 „Gartenstraße“ erfolgte im umfänglichen 
Verfahren. Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ 
erfolgte im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB.  
Das Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Der Änderungsbereich der 2. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ hat eine Größe von 0,5 ha. 
Im allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2743-304 Kleinseenlandschaft zwischen Mirow und 
Wustrow, Arten: Bauchige Windelschnecke, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter, 
Schmale Windelschnecke, Sumpf-Glanzkraut) ist vom Standort ca. 3 km entfernt. Der Ab-
stand zum nächstgelegenen EU- Vogelschutzgebiet (DE 2741-401 „Buchholzer-Krümmeler 
Heide“; Arten: Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, 
Flussseeschwalbe, Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Grauammer, Graugans, Grauschnäp-
per, Haubentaucher, Heidelerche, Höckerschwan, Kiebitz, Knäkente, Kormoran, Kornweihe, 
Kranich, Krickente, Löffelente, Mittelspecht, Neuntöter, Ortolan, Raubseeschwalbe, Raub-
würger, Reiherente, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Saatgans, Schellente, Schnatter-
ente, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Seeadler, Silberreiher, Singschwan, Sperbergrasmü-
cke, Spießente, Stockente, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Trüpfelsumpfhuhn, Turmfalke, 
Turteltaube, Wachtel, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Weißstorch, Wendehals, Wespenbus-
sard, Wiesenweihe, Zwergmöwe, Zwergsäger)  beträgt über 5,2 km. Die FFH- und SPA-Ge-
biete sind vom Plangeltungsbereich durch abriegelnde Siedlungselemente getrennt. Anhalts-
punkte für die Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebietes bestehen aus diesem Grunde 
nicht. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 wird deutlich herausgestellt: 
„Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 und § 10 abs. 4 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.“ 
 
  



Stadt Mirow  August 2021 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6 

Aufstellungsbeschluss 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 23.06.2020 den Beschluss zur Einleitung des 
Verfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte 
am 30.01.2021 im Kleinseenlotse Nr. 01/2021. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 22.12.2020 beim Amt für Raumordnung 
und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze 
und Ziele der Raumordnung und Landesplanung wurden der Stadt Mirow durch Schreiben 
vom 11.01.2021 mitgeteilt. 
 
Auslegungsbeschluss 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans wurde am ………………. von der Stadt-
vertretung als Grundlage für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
 
 
 
3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16/97 „Gartenstraße“ befin-
det sich im Stadtkern von Mirow am Marktplatz westlich der Rudolf-Breitscheid-Straße und 
östlich der Gartenstraße. 
 
 
 
3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Im Planbereich ist größtenteils bebaut. 
Direkt am Markt (Rudolf-Breitscheid-Straße 2 steht ein zweigeschossiges Wohn- und Ge-
schäftshaus, welches die Sonnenapotheke beherbergt. Dann folgt das Gesundheitshaus, 
welches straßenseitig aus einem zweigeschossigen und einem dreigeschossigen Gebäude-
teil besteht und hofseitig noch eingeschossige Anbauten hat. Der Gebäudekomplex dient ei-
ner möglichst umfassenden medizinischen Versorgung. Die Basis bilden allgemeinmedizini-
sche Praxen. Regelmäßig kommen Fachärzte und Spezialisten in Gesundheitshaus (Kardio-
loge, Orthopäde, Schmerztherapie und psychologische Sprechstunde). Es gibt eine Praxis 
für Physiotherapie; die Apotheke steht gerade leer. Im Haus gibt es auch ein kleines Hotel 
mit 6 behindertengerechten Appartements mit Wellness- und Fitnessbereich und das Bistro. 
Das nördlichste Grundstück im Plangeltungsbereich ist mit einem zweigeschossigen Wohn- 
und Geschäftshaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße bebaut. Hierin befindet sich ein Buchla-
den und Geschenkidee. Außerdem gibt es Ferienappartements auf dem Grundstück. 
 
 
 
3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird von der Rudolf-Breitscheid-Straße, der Landesstraße L33, er-
schlossen. Der nördliche Teil der Fläche des Gesundheitshauses wird zusätzlich von der 
Gartenstraße, einer örtlichen Straße, erschlossen. Dieser Teil des Grundstückes dient zur 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs des Gesundheitshauses. 
Die technische Erschließung (Wasserver- und Abwasserentsorgung, Strom und Telefon) ist 
in der Rudolf-Breitscheid-Straße und in der Gartenstraße vorhanden.  
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3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es gibt nur wenige unversiegelte Bereiche, die als Freiflächen genutzt werden. 
Ein Nebengebäude auf dem Grundstück Rudolf-Breitscheid-Straße 2 ist ein Baudenkmal. 
Der Plangeltungsbereich liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. 
 
 
 
3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke des Plangeltungsbereichs befinden sich in Privateigentum. 
 
 
 
 
4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung liegt innerhalb des wirksamen Bebauungsplans Nr. 
16/97 „Gartenstraße“.  
Eine Erweiterung des Gesundheitshauses im Hofbereich ist hier nicht mehr möglich. 
 
 
 
4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Der Stadt Mirow wurde keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im 
ländlichen Raum. Die Gemeinde liegt insgesamt im Vorbehaltsgebiet Tourismus und Teile 
von ihr in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Es besteht Anschluss an das großräumige 
und überregionale Straßennetz und Wasserstraßen. Im Gemeindegebiet gibt es Vorrangge-
biete und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege. Das Vorbehaltsgebiet 
Trinkwassersicherung betrifft den Plangeltungsbereich nicht. 
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen.“ 
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 2011 
 
Die Stadt Mirow wurde als Grundzentrum eingeordnet. In der Gemeinde gibt es Vorrangge-
biete und Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege. Teile der Gemeinde sind 
Tourismusschwerpunktraum andere Tourismusentwicklungsraum. In der Gemeinde gibt es 
Vorbehaltsgebiete Fischerei und Trinkwasser. Mirow ist über das großräumige, das überregi-
onale, das regionale und das bedeutsame flächenerschließende Straßennetz erschlossen. 
Ergänzt wird die Erschließung der Gemeinde durch das regional bedeutsamen Radrouten-
netz und das regionale Schienennetz sowie wichtige Schifffahrtswege.  
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Abbildung 2: Kartenausschnitt aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklen-
burgische Seenplatte 

 
Quelle: http://www.rpv-vorpommern.de/fileadmin/dateien/doku-
mente/pdf/RREP_MS_2011/RREP_MS_2011_Karte.pdf, Abruf am 08.06.2019 
 
„Programmsatz 4.1(2) RREP MS zielt auf den Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung ab. 
Dieser besagt, dass der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneue-
rung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen einzuräumen ist. 
Die Planung entspricht den Programmsätzen 6.3.4(1): „Vorrangstandorte für Einrichtungen 
des Gesundheitswesens sind die Zentralen Orte.“, 6.3.4(4): „In allen Teilräumen der Pla-
nungsregion soll in zumutbarer Entfernung eine bedarfsorientierte und ausgewogene ambu-
lante medizinische Versorgung sichergestellt werden. Dabei soll insbesondere den Anforde-
rungen einer älter werdenden Bevölkerung Rechnung getragen werden. Zur Sicherstellung 
der medizinischen Grundversorgung in den Ländlichen Räumen soll auch auf die Umsetzung 
alternativer Angebotsformen hingewirkt werden.“, 6.3.4(5): „Einrichtungen der ambulanten 
hausärztlichen Versorgung sind mindestens in den Zentralen Orten vorzuhalten.“ und 4.1(4): 
„Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die Zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte zu 
konzentrieren.“ 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 11.01.2021 wurde das Vorhaben raumordne-
risch bewertet: 
„Das Gesundheitshaus ist zentral gelegen in der Gartenstraße des Grundzentrums Mirow. 
Seit seiner Gründung ist eine durchgängig positive Entwicklung zu verzeichnen. 
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Da sich weitere Ärzte und Therapieeinrichtungen ansiedeln wollen, ist eine bauliche Erweite-
rung des Gesundheitshauses erforderlich. Die gegenwärtigen räumlichen Möglichkeiten rei-
chen dafür nicht aus.  
Gemäß der … aufgeführten Maßgaben übernimmt das Gesundheitshaus wichtige Funktio-
nen der medizinischen Versorgung der Bevölkerung für den Nahbereich des Grundzentrums 
Mirow. Von daher wird dem Vorhaben zur Erweiterung aus raumordnerischer Sicht grund-
sätzlich zugestimmt. Die Entwicklung ist mit ihrer Lage im Zentrum Mirow städtebaulich sehr 
gut integriert und somit auch durch öffentlichen Personennahverkehr gut erreichbar. … 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ der Stadt Mirow entspricht 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung.“ 
 
 
 
4.3 Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Mirow ist seit dem ………………. wirksam. 
Im Flächennutzungsplan sind im Geltungsbereich 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 
„Gartenstraße“ Mischgebiet und allgemeines Wohngebiet dargestellt. Das Gesundheitshaus 
ist als medizinische Einrichtung gekennzeichnet und der Plangeltungsbereich als Schutzgebiet 
für Trinkwasser dargestellt. 
 
 
 
 
5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16/97 „Gartenstraße“ soll die Erweiterung des 
Gesundheitshauses planungsrechtlich ermöglicht werden.  
 
 
 
5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Festsetzung eines Mischgebietes und eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungs-
plan entspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  
 
 
 
 
6. Planinhalt 
6.1 Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung sind in der wirksamen Satzung Mischgebiet nach § 6 
BauNVO und allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.   
Die textliche Festsetzung Nr. 1.1.1 in der wirksamen Satzung bleibt bestehen. 
 
 
6.1.2  Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung sind in der wirksamen Satzung, die Grundflächenzahlen 
0,4 und 0,6 festgesetzt. 
Die textliche Festsetzung Nr. 1.1.2.1 bleibt bestehen. 
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Die Zahl der Vollgeschosse und in Abhängigkeit davon die Geschossflächenzahl werden im 
Rahmen der 2. Änderung teilweise neu festgesetzt. Am Markt und in der Rudolf-Breitscheid-
Straße soll die Bebauung 2-3-geschossig erfolgen; in der Gartenstraße und im Innenbereich 
kann sie zweigeschossig erfolgen. 
 
 
6.1.3  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung ist in der wirksamen Satzung geschlossene und abwei-
chende Bauweise festgesetzt. Am Markt und in der Rudolf-Breitscheid-Straße wird geschlos-
sene Bauweise festgesetzt. In der Gartenstraße bleibt es bei der abweichenden Bauweise. 
Die textliche Festsetzung Nr. 1.2.1 in der wirksamen Satzung bleibt bestehen. 
Die überbaubare Grundstücksfläche wurde mit Baulinie (am Markt und in der Rudolf-Breit-
scheid-Straße) und Baugrenze definiert. 
Die textliche Festsetzung Nr. 1.2.2 und 1.2.3 in der wirksamen Satzung bleibt bestehen. 
 

 

6.2  Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 1.5 in der wirksamen Satzung bleibt bestehen. 
 
 
 
6.3  Örtliche Bauvorschriften 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 1.2.4 in der wirksamen Satzung bleibt bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Mirow, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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